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Copyright-Hinweis:

Excellent Tax&Corporation Management, nachfolgend mithin/und/oder ergänzend
ETC Ltd genannt: Alle Rechte vorbehalten. Kein Copyright.
Die Zusammenstellung dieses Exposés war mit viel Aufwand verbunden. Alle
Informationen dienen der persönlichen Information unserer Kunden/Mandanten. Die in
diesem Exposee und auf den Internetseiten der ETC Ltd veröffentlichten Texte, sind
urheberrechtlich geschützt. Für Fehler im Text wird keine Haftung übernommen.
Nachdruck oder Vervielfältigung der Texte/teilweise Texte dieses Exposés und die
Weitergabe der multimedialen Dateien im Internet ist nur mit Genehmigung des Urhebers
gestattet. Jegliche/r Weitervertrieb/Weitergabe ist ausdrücklich verboten und kann zivil-
und/oder strafrechtliche Folgen haben. Wurden Informationen/Textpassagen im Exposé
aus anderen Quellen bezogen, ist dieses ausdrücklich angezeigt.

Hinweis zur Mandantenberatung im Kontext der Gründung einer
Vermögensverwaltungsgesellschaft, Finanzdienstleistungsgesellschaft mit
Genehmigung für Bankdienstleistungen

Das internationale Bankenrecht ist eine juristisch hoch komplexe Angelegenheit. I.d.R.
sind die Gesetze des Sitzstaates der Gesellschaft, z.B. BankAct mit
Ausführungsverordnungen, Gesetze des „Anbieterstaates“ (z.B. Deutsches KWG)
und/oder/ergänzend Europäische Gesetzgebungen zu beachten. Diese Rechtsmaterie
beherrschen nur wenige Anwaltskanzleien im In-und Ausland. Sehr häufig ergeben sich
auch Fragestellungen, die die Hinzuziehung eines Kollegen im Sitzstaat der
Bank/Finanzdienstleistungsgesellschaft erforderlich machen. Das notwendige Fachwissen
ist daher hoch spezialisiert, die entsprechenden Beratungen i.d.R. sehr aufwendig. Aus
diesem Grunde beachten Sie bitte unsere Honorarnoten im Rahmen unserer
Honorarvereinbarung für Rechts-und Steuerberatung im Kontext der Gründung
einer Bank/Finanzdienstleistungsgesellschaft/
Vermögensverwaltungsgesellschaft. Die Kostennoten sind erheblich höher als
bei der steuerlichen Beratung, im Gegenzug gewähren wir großzügige
Anrechnungen bei Beauftragung. Auf Wunsch senden wir Ihnen unsere
Honorarvereinbarung zur Einsicht zu.
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Über uns

Wir sind eine internationale Steuer-und Rechtsanwaltskanzlei im LowTax-Network, mit
Sitz in London und Repräsentanz in Hamburg. Wir gründen für unsere Mandanten
Gesellschaften mit Bank- und/oder Finanzdienstleistungslizenz, mithin
Vermögensverwaltungsgesellschaften, u.a. in folgenden Ländern:

o Deutschland: Wertpapierhandelsbank, Investmentbank, Vollbank, E-Geld-
Institut (Einlagenkredit-Institute und deren zentralen Kontrahenten,
Institute des E-Geld-Geschäftes,Finanzdienstleistungsinstitute die nicht auf
eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten
handeln,Anlagevermittler/Finanzportfolioverwalter)

o Europäische Union (Z.B. Spanien, Italien usw) und EWR
o Schweiz (Vermögensverwaltungsgesellschaft,Bank)
o Liechtenstein (Vermögensverwaltungsgesellschaft,Bank)
o Neuseeland (Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Genehmigung für

Bankdienstleistungen)
o Schweden (schwedische Creditunion)
o Panama (Vermögensverwaltungsgesellschaft)
o Belize,Cayman Islands,Nevis,St. Vincent

Darüber hinaus offerieren wir Finanzdienstleistern die Auflage eines eigenen Fonds im
Offshore-Bereich.

Zunächst beraten wir unsere Mandanten, hinsichtlich der Auswahl des Sitzstaates der
Bank bzw. Finanzdienstleistungsgesellschaft, gemäß den Zielsetzungen des Mandanten.
Ergänzend in der „steuerlichen Ausgestaltung“, z.B. im Bereich der verbundenen
Unternehmen, Gründung einer Holdinggesellschaft zur steuerfreien Vereinnahmung der
inländischen Dividenden und/oder „Einbringung in die Europäische Union“. Neben der
reinen Gründung der Bank (Genehmigungsantrag), übernehmen wir auf Wunsch in
Kooperation mit unseren Partnern die gesamte Konstellation:

-Korrespondenzbank-Konten oder Beantragung BIC über SWIFT
-Online-Banking-System,elektronische Schnittstellen
-Ausgestaltung der AGBs,allgemeine Vertragsunterlagen gemäss dem Bankengesetz des
Sitzstaates
-Gründung der „Gesellschaft der Bank“ (i.d.R. die Rechtsform der AG), Ausgestaltung der
Shares (Inhaberaktien, Vorzugsaktien)
-„Zwischenschaltung“ einer Holding und/oder z.B. eine US INC
-Bei Vollbanken im Sinne (Finanzdienstleistungsgesellschaften mit Genehmigung für
Bankdienste, die der Regulierung und Aufsicht der staatlichen Organe unterliegen):
Auswahl einer anerkannten Rating-Agentur (Basel II),
Einlagensicherungsfond,Versicherungen der Bank
Usw..
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Grundsätzliche Überlegungen bei der Gründung einer
Finanzdienstleistungsgesellschaft/Bank im Sinne

Das internationale Bankrecht ist ein extrem komplexes Rechtsgebiet. "Mal eben schnell
eine Bank gründen" ist daher ein Widerspruch in Sich. Bedenken Sie auch, dass sich im
Internet dubiose Anbieter tummeln,die weder Steuerberater für internationales
Steuerrecht oder Fachanwälte für Bankenrecht sind, noch hinreichende Kenntnisse in den
nationalen und/oder internationalen Gesetzen haben. Sogenannte "Bankgründungen"
derartiger Anbieter sind selten das Papier Wert,das die angebliche Zulassung
dokumentiert. Wir betreuen Mandanten, die an solche Anbieter bereits mehr als 100.000
Euro verloren haben, ohne das eine Bankgründung realisiert wurde. Bei der Gründung
einer Bank- bzw. einer Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Genehmigung für
Bankdienstleistungen- im In-und Ausland sind zahlreiche Gesetze im Sitzstaat der
Bankgründung, ergänzend "Deutsche- oder Europäische Gesetze"- zu beachten, sofern
die "ausländische Bank" Ihre Dienstleistungen z.B. in Deutschland oder in der EU
(ergänzend EWR) anbieten möchte.

Zentrale Fragen sind daher u.a.:

-Welche Zielsetzungen verfolgen Sie überhaupt mit der Gründung einer Bank?
-Welche Dienstleistungen soll die Bank anbieten?
-In welchem Land sollen die Dienstleistungen der Bank angeboten werden und in
"welcher Form"?
-Wo ist Ihr "gewöhnlicher Aufenthalt" (Ort der unbeschränkten Steuerpflicht), wo sind die
Gesellschafter steuerlich ansässig im Sinne?

Allgemeines zum Thema Banklizenz,Erbringen von
Finanzdienstleistungen,Vermögensverwaltungsgesellschaften

Die Zulassungsvoraussetzungen sind in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich,
insbesondere die erforderlichen Eigenmittel der Bank/Finanzdienstleistungs- bzw.
Vermögensverwaltungsgesellschaft. Grundlage- oder ratsam- ist i.d.R. die Installation
einer Aktiengesellschaft nach dem jeweiligen Recht des Sitzstaates, ergänzend die
Installation eines ordentlichen Geschäftssitzes im Sitzstaat der Gesellschaft. Diese
Aktiengesellschaft beantragt dann die Zulassung als Finanzdienstleister und/oder Bank.
Eine gute Alternative kann die Neuseeland Offshore-Bank sein. Eine Neuseeland Offshore
Bank (richtiger Terminus: Neuseeland Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Erlaubnis für
Bankgeschäfte) kann sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen weltweit Bankdienste
via Internet anbieten ohne Einschränkung der Kundenzahl, der Höhe der Einlagen oder
der Anzahl der Währungen. Allerdings unterliegt eine Neuseeland
Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Genehmigung für Bankdienstleistungen nicht der
Regulierung und Aufsicht der Zentralbank des Landes. Dieses hat Folgen in Bezug auf die
Darstellung der Dienstleistungen in anderen Ländern,mithin ist keine Kreditaufnahme bei
der Zentralbank möglich und immer eine Korrespondenzbank erforderlich, also kein
eigener SWIFT-Code usw..
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Die Gebühren zur Gründung einer Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft richten
sich nach dem Sitzstaat und den Dienstleistungen. Näheres erfahren Sie auf den
einzelnen Webseiten.

Rechtliche Grundlagen-Begriffsbestimmungen: Bank

Das internationale Bankenrecht ist eine extrem komplexe juristische Materie. Vereinfacht
kann wie folgt ausgeführt werden: Finanzdienstleistungsgesellschaften im Sinne der
Einlagenkreditinsitute, die der Regulierung und Aufsicht der jeweiligen Zentralbank
und/oder anderer staatlichen Aufsichtsbehörden unterliegen und eine entsprechende
Genehmigung haben,die entsprechenden Finanzdienstleistungen an Dritte anzubieten,
werden als "Bank" im Sinne bezeichnet. Sie dürfen Bankdienstleistungen im Sinne an
inländische natürliche und juristische Personen anbieten und i.d.R. auch an "Personen"
außerhalb des Sitzstaates der Bank (hier können allerdings im nationalen Recht der
"anderen Staaten" Beschränkungen existieren, vgl. z.B. Deutsches KWG). Die jeweiligen
Zulassungsvoraussetzungen werden in den Finanzdienstleistungsgesetzen der Länder
geregelt. In den meisten Staaten ist eine entsprechende Eigenkapitalausstattung
erforderlich (z.B. Schweiz 5 Mio CHF, USA 5 Mio USD und 10 Mio USD
Sicherheitshinterlegung bei der FED,Deutschland ca. 5 Mio Euro, Belize ca. 1,1 Mio Euro).
Außerdem regeln die meisten Bankengesetze die Voraussetzungen an das Management
der Bank-die sogenannte "fachliche Eignung"- (Berufsausbildung/Studium im
Bankenbereich, Führungserfahrung in der Bankenebene, einwandfreies polizeiliches
Führungszeugnis, Bonität usw..), das Vorhandensein eines qualifizierten
Geschäftsbetriebes, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Bedingungen der
Wirtschaftsprüfung und Bilanzierung.
Daneben bieten einige Länder die Möglichkeit der Gründung einer
Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Genehmigung für Bankdienstleistungen, ohne das
diese Institute der Aufsicht und Regulierung der jeweiligen Zentralbank unterliegen (z.B.
die Neuseeland Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Genehmigung für
Bankdienstleistungen). Diese Institute dürfen die Bankdienstleistungen i.d.R. nur
außerhalb des Sitzstaates anbieten und werden daher oft als "Offshore -Banken"
bezeichnet.

Davon abweichend kennen einige Länder (z.B. Deutschland) die Begriffe einer „E-Bank“
und/oder Investmentbank. So ist "paypal" z.B. ein E-Geld-Institut. Die erforderlichen
Eigenmittel solcher Finanzdienstleistungsinstitute ist i.d.R. geringer als bei "Vollbanken"
(Investmentbank in Deutschland ca. 730.000 Euro, eBank 1 Mio. Euro).

Ein gutes Beispiel für die Regelungen der Kapitalvoraussetzungen (geeignetes
Anfangskapital) bietet §33 Deutsches KWG.
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Häufig haben Mandanten nicht das notwendige Anfangskapital für eine Vollbank im
Sinne. Diese gründen zunächst eine Neuseeland Finanzdienstleistungsgesellschaft mit
Genehmigung für Bankdienste und "überführen" diese dann in eine Vollbank.

Häufig werden im allgemeinen Sprachgebrauch Offshore-Banken auch als Banken
bezeichnet, die in sogenannten Offshore-Staaten (Steueroasen) Ihre Betriebsstätte
unterhalten. Hier ist jedoch genau zu unterscheiden: So ist z.B. Cayman Islands mit
Sicherheit eine reinrassige Steueroase, jedoch unterliegen Banken der Regulierung und
Aufsicht der Behörden und der Zentralbank. Ebenfalls vorgeschrieben ist das Rating nach
Basel II. Es handelt sich also sehr wohl um einen "seriösen Standort", auch wenn das
Anfangskapital nur ca. 400.000 Euro sein muss.

Übersicht „Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Genehmigung für
Bankdienstleistungen, die der Regulierung und Aufsicht der
Behörden/Zentralbank unterliegen (Voll Bank)

Hier abweichend/ergänzend: Bei Banken in Europa/ im EWR i.d.R. gegenseitige
Anerkennung. Sonst geregelt z.B. in § 53 KWG ,sofern Tätigkeit in Deutschland als
Repräsentanz oder Niederlassung. Andere Länder haben ähnliche Regelungen.

Gesellschaft der BankAufsichtsbehörden, z.B.
Zentralbank des Landes

Wirtschaftsprüfgesellschaft
Bank bietet

Finanzdienstleistungen im
Inland an bzw. darf

anbieten

Bank möchte
Finanzdienstleistungen

außerhalb des Sitzstaates
anbieten: I.d.R. Genehmigung
gemäß innerstaatlichen Recht

erforderlich, aber keine erneute
Zulassung*
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Bankgründungen in "Offshore-Staaten" (z.B. Cayman Islands, Belize)

Die grundlegenden Daten finden Sie auf unseren Internetseiten zur Bankgründung
Cayman Islands oder z.B. Belize. Soll es sich um eine A-Bank-Lizenz handeln (die Bank
bietet Ihre Dienstleistungen auch an Drittstaaten, außerhalb des Sitzstaates an und/oder
an Dritte im Sinne an), so sind die Voraussetzungen denen der EWR-Staaten sehr
ähnlich. Dieses in Bezug auf die Geschäftsführung der Bank (Ausbildung im
Bankenwesen, Führungserfahrung usw.), dem ordentlichen Geschäftssitz und der
Anbindung an eine unabhängige Wirtschaftsprüfkanzlei. Allerdings ist das
Mindeststammkapital abweichend:

Belize:

-Eine Class „A“-Bank muss ein Gründungs-(Haftungs-) kapital von mindestens 3.000.000
US-$ in geeigneten Sicherheiten (Bargeld oder sonstige Werte wie Aktien o.ä.) vorweisen
können.

-Eine Class „B“-Bank muss ein Gründungs-(Haftungs-) kapital von mindestens 1.000.000
US-$ in geeigneten Sicherheiten (Bargeld oder sonstige Werte wie Aktien o.ä.) vorweisen
können

In beiden Fällen kann die Zentralbank von Belize zusätzlich Anforderungen an die weitere
Kapitalausstattung einer Offshore-Bank stellen. Das jeweilige Gründungs- (Haftungs-)
kapital muss nicht bei der Zentralbank von Belize hinterlegt werden, sondern kann
sowohl bei einer in Belize ansässigen Bank als auch im Ausland angelegt sein

Cayman Islands:

Eine A-Bank, wobei die Bank nur Geschäfte außerhalb Cayman Islands betreibt,
verursacht allerdings nur jährliche Gebühren von 130.000 KYD, im ersten Jahr 160.000
KYD. (160.000 KYD = 133.700 EUR (gerundet), 400.000 KYD = 334.200 EUR
(gerundet)).

Bei der B-Bank betragen diese Gebühren lediglich 40.000 KYD

Bitte beachten Sie, dass im ersten Jahr die Gebühren 500.000 KYD (A-Bank) bzw. 70.000
KYD (B-Bank) betragen. Auf der anderen Seite wird immer "Steuerfreiheit" garantiert
sowie 100%tiger Kapitalschutz und Anonymität der wirtschaftlich Berechtigten.

Das notwendige Stammkapital beträgt mindestens 400.000 KYD (A-Bank) bzw. 20.000
KYD (B-Bank). Die Antragsgebühr beträgt einmalig 2.000 KYD und ist mit Einreichung
des Antrages fällig. Sie wird auch bei einer Ablehnung nicht zurückbezahlt.

Auftritt einer Offshore-Bank in der EU/EWR

Regelt wird dieses in den nationalen Bankengesetzen in Deutschland in § 53 KWG :
Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz im Ausland. Andere EU Länder haben fast
analoge Gesetzgebungen. Die Schweiz behandelt derartige Sachstände liberaler.

Anwaltliche Gebühren,staatliche Gebühren und Organisationsgebühren

Auch hier kommt es sehr auf die Dienstleistungen und das Land an. Die anwaltlichen
Gebühren betragen i.d.R. mindestens 49.000 Euro. Die staatlichen Gebühren Cayman
Islands sehen Sie oben im Text, hier sind insbesondere die Jahresgebühren zu beachten.
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Gründen einer Bank und Basel II

Die Vorschriften Basel II sind u.a. für
Banken in der EU,Schweiz und USA anzuwenden. Ergänzend findet sich die
Anwendungspflicht in vielen Bankengesetzen von Drittländern im Sinne, ZB auf Cayman
Islands. Die Bank beauftragt in der Regel eine Rating-Agentur mit der Umsetzung und
Überwachung.

Basel II bezeichnet die Gesamtheit der Eigenkapitalvorschriften, die vom Basler
Ausschuss für Bankenaufsicht in den letzten Jahren vorgeschlagen wurden. Die Regeln
müssen gemäß den EU-Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG seit dem 1. Januar 2007
in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union für alle Kreditinstitute und
Finanzdienstleistungsinstitute (= Institute) angewendet werden. In der Schweiz wird die
Umsetzung von der Eidgenössische Bankenkommission geleitet. [1]

Die Umsetzung in deutsches Recht ist durch das Kreditwesengesetz, die
„Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ (MaRisk) für die „zweite Säule“ von
Basel II sowie die Solvabilitätsverordnung (SolvV) für die „erste“ und „dritte Säule“ von
Basel II erfolgt.

Obwohl ursprünglich von den USA angeregt und initiiert [2], wurde Basel II in den
Vereinigten Staaten nicht mit dem gleichen Nachdruck [3] wie in Europa umgesetzt. Die
US-Regierung hatte zunächst beabsichtigt, die Regelungen ab 2008 schrittweise
einzuführen. Inzwischen wurde eine Verschiebung auf mindestens 1. Januar 2009
angekündigt (siehe auch Umsetzung weiter unten).
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Basel II besteht aus drei sich gegenseitig ergänzenden Säulen:

1. Mindesteigenkapitalanforderungen
2. Bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess
3. Erweiterte Offenlegung

Säule 1: Mindesteigenkapitalanforderungen

Die bisherige Regulierung verleitete die Banken dazu, risikolosere Positionen z. B. durch
„Asset-backed”-Transaktionen abzustoßen (Regulatory Capital Arbitrage), da sie mit
genau soviel Eigenmitteln zu unterlegen waren wie riskantere und ertragreichere
Positionen. Evtl. wurden sinnvolle, wenig riskante Geschäfte sogar ganz verhindert, da
sie mit verhältnismäßig viel Eigenmitteln zu unterlegen und damit für die Bank mit wenig
Nutzen verbunden waren. Ziel der ersten Säule ist nun die genauere und angemessenere
Berücksichtigung der Risiken einer Bank bei der Bemessung ihrer
Eigenkapitalausstattung. Dazu werden folgende drei Risiken herangezogen:

Kreditausfallrisiken

Die Eigenmittelunterlegung erfolgt gemäß den Mindesteigenkapitalanforderungen für
Kreditrisiken. Das Kreditrisiko wird anhand eines internen oder externen Ratings
bestimmt. Das externe Rating (Standardansatz) wird von einer Ratingagentur (v. a.
Standard & Poor's, Moody's und Fitch Ratings) vorgenommen. Es besteht allerdings auch
die Möglichkeit, Kreditforderungen uneingestuft zu belassen. Beim internen Rating
bewertet die Bank das Risiko selbst (IRB-Ansätze: "internal rating based" - auf internen
Einstufungen basierender Ansatz). Dazu bedarf es aber der Zustimmung durch die
Bankenaufsicht. Die Bank muss nachweisen können, dass sie bestimmte Auflagen in
Bezug auf Methodik und Offenlegung erfüllt. Für Privatkunden gibt es ein vereinfachtes
Verfahren, das Scoring. Ferner finden sich hier Vorschriften zur Forderungsverbriefung
(Asset Securitization).

Die Maxime von Basel II bei den Kreditausfallrisiken ist, dass erwartete Verluste
(„Expected Loss“) in Form von Risikoprämien eingepreist werden bzw. bei sich konkret
abzeichnenden Verlusten als Risikovorsorge zu Lasten des vorhandenen Eigenkapitals
gehen. Im Gegensatz dazu sind unerwartete Verluste („Unexpected Loss“) mit
Eigenmitteln zu unterlegen. Je fortschrittlicher und damit risikosensitiver die von der
Bank verwendete Bewertungsmethode (Standardansatz, IRB-Basisansatz,
fortgeschrittener IRB-Ansatz) ist, desto größer sind die möglichen Einsparungen bei der
Kapitalunterlegung: Beispielsweise können zusätzliche Sicherheitenarten risikomindernd
anerkannt werden. Damit soll u. a. ein Anreiz für die Banken geschaffen werden,
möglichst fortschrittliche Methoden zu verwenden.

Marktpreisrisiken

Das Marktrisiko wurde bereits 1996 den ursprünglichen Vereinbarungen hinzugefügt. An
diesen Regelungen ändert sich wenig.

Zu den Preisrisiken zählen unvorhergesehene und das erwartete Ergebnis der Bank
negativ beeinflussende Änderungen des Wechselkurses, Änderungen von Zinssätzen
sowie alle anderen Änderungen von Preisen des Geldmarktes. Da es für die Bank nur eine
Möglichkeit von vielen ist, sich über Geldmarktgeschäfte liquide Mittel zu beschaffen
(Theorie der Geldmarktfinanzierung), kann die Bank auf Eigen- und Handelsgeschäfte mit
Finanzderivaten verzichten. Es ist aber nicht praktizierbar, dass die Bank auf
Transformationsleistungen verzichtet. Somit ist die Bank ständig den Preisrisiken
ausgesetzt und muss diese quantifizieren und steuern, nachdem die Preisrisiken
identifiziert wurden.
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Die Zulassung dauert ca. 3 Monate. Die Gebühren richten sich den Dienstleistungen. Für
die Bank können wir eine Internetpräsenz erstellen mit einer Online Banking-Software.
Wir vermitteln hier an einen entsprechenden Anbieter. Bei einem "Auftritt" der Bank in
Deutschland (Repräsentanz oder Niederlassung) sind die Bestimmungen des Deutschen
KWGs zu beachten, hier §53 a//FF. Soll die Bank als reine Onlinebank fungieren, haben
wir Lösungen hinsichtlich des qualifizierten Geschäftsbetriebes. Soll die Cayman Island
Bank in anderen Ländern als Repräsentanz oder Niederlassung auftreten, sind die
entsprechenden Bankgesetze der Länder zu beachten.

Im Bereich der A-Lizenz wird zwischen Banken unterschieden, die Geschäfte in-und
außerhalb Cayman Islands tätigen und Banken, die nur "Offshore" geschäftliche
Tätigkeiten entfalten.

Vorteile einer Vollbank auf den Cayman Islands:

-Geringes Anfangskapital

-Keine Besteuerung, auch Banken zahlen keine Steuern

-Vermögensschutz

-Anonymität

-Rechtssicherheit

Nachteile ggf.:

-Relativ hohe jährliche staatliche Gebühren, zwischen 160.000- 400.000 USD. Im
Gegenzug aber keine Steuern

-GGF. etwas aufwendige Gestaltung im Kontext des gewöhnlichen Aufenthaltes der
beiden Direktoren, aber lösbar.

Gebühren

Die Gebühren setzen sich wie folgt zusammen:

-Staatliche Gebühren Cayman Islands (Staatliche Gebühren Cayman Islands )

-Anwaltliche Gebühren ETC und Anwalt Cayman Islands

-Gebühren für das Zulassungsverfahren,Business Plan usw.

Rechnen Sie bei diesen Positionen mit mindestens 49.000 Euro.

-Gebühren Wirtschaftsprüfgesellschaft, z.B. Moodys

-Ordentlicher Geschäftssitz Cayman Iands (Büro)

-Wohnung Direktoren, Visas
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Im Blickfeld: Zusätzliche Gebühren

I.d.R. ist es mit der "reinen Zulassung als Vollbank im Sinne" nicht getan. Es kommen
häufig nach Folgende Kostennoten hinzu:

-Büro im Sitzstaat (in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb)
-Online-Banking-System und elektronische Schnittstellen
-Homepage der Bank
-Gebühren der externen Rating-Agentur,Wirtschaftsprüfgesellschaft
-Soll die Bank Ihre Dienstleistungen in der EU, Deutschland und/oder anderen Ländern
anbieten: Z.B. Gebühren für das Zulassungs-und/oder Anerkennungsverfahren Z.B. im
Sinne §§ 53 KWG (Repräsentanz oder Niederlassung)
-Realisierung der Anbindung (Mitgliedschaft) des Einlagensicherungsfond
-Besteht nach innerstaatlichem Recht die Möglichkeit, das ein Bevollmächtigter im
Sitzstaat "zwischengeschaltet werden kann" (Anwaltskanzlei im Sitzstaat, also Direktor
keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Sitzstaat der Bank): Anwaltliche Gebühren im Sinne
der Aufgabenstellung

Unterschied zwischen A-und B-Bank-Lizenz auf Cayman Islands

Eine A-Lizenz befähigt zur Führung von Geschäften als Vollbank (oder auch
Universalbank bezeichnet), die die gesamte Bandbreite der Bank- und
Finanzdienstleistungsgeschäfte anbieten kann, so wie Sie das von der HSBC, Deutschen
Bank oder Commerzbank kennen. Sie kann z.B. Girokonten vergeben, Kreditkarten
aushändigen und Darlehn vergeben.

1. das Aktivgeschäft oder Kreditgeschäft: Kontokorrentkredite, Diskontkredite,
Avalkredite, Investitionskredite, Baufinanzierungen, Realkredite

2. das Passivgeschäft zur Geldbeschaffung: Einlagengeschäfte (z. B. Sparkonten,
Sichteinlagen, Termineinlagen), Bankschuldverschreibungen

3. Dienstleistungen : Zahlungsverkehr, Bargeldgeschäft, Überweisungen,
Inkassogeschäfte, Devisengeschäfte, Dokumentengeschäft im Außenhandel

4. Investmentgeschäft als Wertpapiergeschäft: Verwahrung und Verwaltung,
Emissionen, An- und Verkauf von Wertpapieren, Vermögensverwaltung

5. Sonstige Dienstleistungen: Vermittlung anderer Finanzdienstleistungsprodukte
(Lebensversicherungen etc.), Immobiliengeschäft, Beratungsleistungen, Ausgabe von
Kreditkarten und Reiseschecks

Eine B-Lizenz hingegen schließt Girokonten ausdrücklich aus. Cayman Island ermöglicht
jedoch Girokonten bei B-Lizenzen für juristische Personen, die auf den Cayman Islands
Geschäfte ausüben.

Ferner kann unter einer B-Lizenz nur dann in Anlagen investiert werden, wenn diese
Anlage ein Darlehn einer ausländischen Gesellschaft darstellt.

Zu den B-Lizenz / Spezialbanken gehören Realkreditinstitut, Investmentbank und die
Bausparkasse. B-Lizenz-Banken & Treuhandfonds können nur passive Teilnehmer am
SWIFT-Verkehr werden, brauchen also eine Vermittlerbank zum Abgleich. Im Hinblick auf
SWIFT heißt dies im Detail, bei solchen Banken handelt es sich meist um
Investmentbanken, um Spezialbanken ohne besonderen Bezug zum Ausland oder um
Banken, die ihr internationales Geschäft über einen Verbund mit A-Lizenz-Banken
abwickeln (Raiffeisenbanken als Beispiel).
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Eine A-Bank-Lizenz, mit der Erlaubnis Bankgeschäfte innerhalb -und außerhalb Cayman
Island zu betreiben, zahlt jährliche behördliche Gebühren von 400.000 KYD.

Eine A-Bank, wobei die Bank nur Geschäfte außerhalb Cayman Islands betreibt,
verursacht allerdings nur jährliche Gebühren von 130.000 KYD, im ersten Jahr 160.000
KYD. (160.000 KYD = 133.700 EUR gerundet, 400.000 KYD = 334.200 EUR gerundet).

Bei der B-Bank betragen diese Gebühren lediglich 40.000 KYD.

Bitte beachten Sie, dass im ersten Jahr die Gebühren 500.000 KYD (A-Bank) bzw. 70.000
KYD (B-Bank) betragen

Auf der anderen Seite wird immer "Steuerfreiheit" garantiert sowie 100%tiger
Kapitalschutz und Anonymität der wirtschaftlich Berechtigten.

Das notwendige Stammkapital beträgt mindestens 400.000 KYD (A-Bank) bzw. 20.000
KYD (B-Bank).

Die Antragsgebühr beträgt einmalig 2.000 KYD und ist mit Einreichung des Antrages
fällig. Sie wird auch bei einer Ablehnung nicht zurückbezahlt.

-Bankgründung Belize

Über unsere Kooperationskanzlei in Belize können wir für unsere Mandanten die
Bankgründung (A-Lizenz) in Belize realisieren.Eine Bankgründung unterliegt der
Regulierung und Aufsicht der Zentralbank des Landes. Auch hier erfolgt zunächst die
Gründung einer Kapitalgesellschaft mit Betriebsstätte Belize als Gesellschaft der Bank.
Die Gebühren zur Gründung einer Bank richten nach den Dienstleistungen (vgl unten).
Auf Wunsch übernehmen wir auch hier die kompletten Dienstleistungen in
Zusammenarbeit mit unserer Kooperationskanzlei im Sitzstaat:

-Gründung der Gesellschaft,Eintrag ins Register,Domizilierung,Kontoeröffnung
-Antrag auf Zulassung als Bank, Einreichung aller Anträge bei der zuständigen Behörde,
direkte Kommunikation mit den zuständigen Regierungsstellen

-Tragfähiger Geschäftsplan (BusinessPlan, Plan G&V),AGBs der Bank und Kundenverträge
gemäß Vorschriften des BankAct und/oder Ausführungsverordnungen

-Homepage der Bank
-Online Banking-Software und elektronische Schnittstellen

-Anbindung SWIFT, SWIFT Code und IBAN

-Anbindung Kreditkartenprovider

-Ordentlicher Geschäftssitz Belize

-Sofern notwendig: Stellung eines Bevollmächtigten auf Belize
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Dieses, wenn alle Anträge und notwendigen Formulare usw.. vorliegen (tragfähiger
Geschäftsplan,Lebensläufe der Geschäftsführer,pol Führungszeugnisse,Plan G&V,
Nachweis des erforderlichen Anfangskapitals,Nachweis gemäss den persönlichen
Voraussetzungen der Geschäftsführung/Cap 263, Ordentlicher Geschäftssitz Belize, wenn
Geschäftsführer nicht auf Belize Ansässig im Sinne: Nennung eines Bevollmächtigten
gemäss den Voraussetzungen des BankAct,alle Kundenverträge,AGBs,Nennung der
beauftragten Wirtschaftsprüfkanzlei usw..)

Gebühren für Realisierung Class A-Bank:

Nachfolgende Gebühren dienen nur der groben Orientierung. Die genauen Kostennoten
müssen bei jedem Einzelfall ind. festgelegt werden. Beachten Sie bitte dass 1-2 Besuche
auf Belize (Zentralbank) erforderlich sind.

1. Vorgeschriebene Gesellschaftsform und Ausgestaltung ,um eine A-Bank-Lizenz gemäß
BankAct Belize zu beantragen:

-Gründung, Registereintrag, Apostille, beglaubigte Übersetzungen, Oneshore
Gesellschaft mit einem Share-Kapital mehr als § 50.000: 3.650,00 Euro

In diesen einmaligen Gründungskosten sind die bereits die Kosten für das "registered
office" und den "registered agent" für das Gründungsjahr enthalten. Ebenfalls enthalten:
Apostille,notariell beglaubigte Übersetzungen der wichtigsten
Gründungsunterlagen,Certifikat of Good Standing.

Die jährlichen Kosten für eine Ltd mit einem share Kapital von mehr als $ 50.000,00
belaufen sich pauschal auf $ 1.000,00, die einer Ltd mit share "no Par value" pauschal
auf $ 700,00.

-Ordentlicher Geschäftssitz Belize: Gemäß BankAct und/oder Ausführungsverordnung
ist bei einer Bank ein lokales Büro der Gesellschaft der Bank auf Belize erforderlich. Die
London Consulting&Trustee Ltd organisiert ein entsprechendes Büro auf Belize (voll
eingerichtetes Büro) sowie eigene Telefonnummer, persönliche Gesprächsannahme zu
den normalen Geschäftszeiten, Postweiterleitung, Firmenschild. Die Organisation erfolgt
unter Zuhilfenahme der Kanzlei auf Belize so, dass der Mandant nicht auf Belize
anwesend sein muss. Mietvertrag zwischen Gesellschaft der Bank und Vermieter. Es Für
die Organisation dieser Dienstleistung berechnet die London Consulting einmalig:
1.600,00 Euro

-Kontoeröffnung für die Gesellschaft auf Belize, inkl. Kreditkarten,Online-Banking und
Schecks: 950,00 Euro

-Ständiger Vertreter,Post- Bevollmächtigter im Sinne für Belize Gesellschaft und Bank
im Sinne, gemäß den Vorschriften der Ausführungsverordnungen zum BankAct Belize:
Nach Vereinbarung

-Gründung einer Bank (A-Lizenz) auf Belize

-2.1. Vorbereitende Arbeiten für Antrag und Lizenz,Einreichung des Antrages bei der
Zentralbank auf Belize,Kommunikation mit den Behörden/Zentralbank Belize,notwendige
Nachbesserungen des Antrages und/oder BusinessPlan/Plan G&V, Erstellung der AGBs
der Bank in Zusammenarbeit mit dem Mandanten/Vertragspartner im Kontext der
gesetzlichen Regelungen gemäß BankAct Belize und Ausführungsverordnungen,Erwirken
der A-Bank-Lizenz gemäß dem BankAct Belize, gesetzlich vorgeschriebene Publikation
der Erlaubnis,Anbindung einer von der Zentralbank Belize anerkannten
Wirtschaftsprüfkanzlei gemäß dem BankAct Belize*,Anbindung Steuerkanzlei Belize,
Begleitung zu den Terminen bei der Zentralbank Belize:
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anwaltliche Gebühren London Consulting&Trustee Ltd und Kooperations-Kanzlei auf
Belize, Koordinierung aller erforderlichen Maßnahmen über die London
Consulting&Trustee Ltd: Mindestens 59.000,00 Euro

*Einschub: Im Rahmen dieser Dienstleistung wird davon ausgegangen, dass der Mandant
einen tragfähigen Geschäftsplan und Plan G&V für die ersten drei Jahre in englischer
Sprache bereits vorlegt. Feinabstimmungen, notwendige Änderungen und Ergänzungen
gemäß den behördlichen Vorgaben sind in der Dienstleistungsgebühr zu 2.1. enthalten.
Soll die London Consulting diesen Geschäftsplan realisieren, so entstehen
Zusatzgebühren.

Es wird ferner davon ausgegangen, dass der Mandant die Voraussetzungen zur Gründung
einer Bank (persönliche Eignung der Geschäftsführung,erforderliches Anfangskapital)
erbringen kann.

* Die London Consulting&Trustee Ltd und/oder Kooperationskanzlei auf Belize offeriert
dem Mandanten eine anerkannte Wirtschaftsprüfkanzleien gemäß BankAct Belize und
Ausführungsverordnungen. Die Wirtschaftsprüfkanzlei erhält eine Beschreibung des
Vorhabens, notwendige Prüfungsaufgaben und Unterlagen zur Belize Bank des
Mandanten/Vertragspartners. Nachfolgend entsteht ein Vertragsverhältnis zwischen der
Wirtschaftsprüfkanzlei und dem Mandanten. Der Mandant hat die Kostennoten der
Wirtschaftsprüfkanzlei direkt an diese zu leisten. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens
informiert die London Consulting&Trustee Ltd die Zentralbank Belize über die beauftragte
Wirtschaftsprüfkanzlei.

-2.2. Staatliche Gebühr Zentralbank Belize: Mindestens 25.000 B§ bei
Antragsstellung. Maximale Gebühr gemäß den Ausführungsverordnungen des BankAct
52.000 B§ (Belize Dollar). Diese Gebühr ist nicht an die London Consulting oder
Kooperationskanzlei auf Belize zu leisten, sondern nach Rechnungsstellung direkt an die
Zentralbank Belize.

2.3 Anbindung an SWIFT

Generierung SWIFT Code und IBAN für die Belize Bank des Mandanten: 6.700,00 Euro,
Zzgl. der Gebühren SWIFT.

2.4 Online-Banking-System und elektronische Schnittstellen

Die London Consulting&Trustee Ltd offeriert dem Mandanten entsprechende Anbieter für
ein Online-Banking-System und elektronischer Schnittstellen zwischen Online-Banking-
System und Zentralbank auf Belize. Es erfolgt die Abklärung der notwendigen
Anbindungen/Schnittstellen usw.. mit dem ausgesuchten Anbieter,
Organisationspauschale: 3.500,00 Euro

-Repräsentanz der Belize Bank in Deutschland, analog §53a KWG

Anzeige/Antrag der Repräsentanz der Belize Bank gemäß § 53 KWG und
Ausführungsverordnungen bei der Bafin und/oder Bundesbank,Kommunikation und
Schriftverkehr mit der Bafin, Beibringung aller erforderlichen Unterlagen für den
Betrieb/Erlaubnis einer Repräsentanz der Belize Bank in Deutschland, inkl. notariell
beglaubigter Übersetzungen der relevanten Unterlagen in die Deutsche Sprache.
Gebühren nach Aufwand.

-Erlaubnis einer Repräsentanz in anderen Staaten (Raum des EWR und/oder
außerhalb)



28

Möchte oder muss der Mandant eine Repräsentanz in anderen Ländern installieren
und/oder soll ein erweiterter Erlaubnisantrag im Rahmen der Europäischen
Finanzdienstleistungsrichtlinie gestellt werden, so erfolgen diese Dienstleistungen über
die Zeichnung einer sep. Honorarvereinbarung mit der London Consulting&Trustee Ltd.
Es wird hier nach Aufwand in Rechnung gestellt, mit anwaltlichen Stundensatz von
250,00 Euro/netto die Stunde.

- Anerkannte Wirtschaftsprüfgesellschaft für Belize –Bank (Kriterien nach Basel
II )

Moodys: http://www.moodys.com/cust/default.asp

Bilanzsumme bis 2 Millarden Euro: 31.000,00 Euro pro Jahr

Bilanzsumme bis 4 Miillarden Euro: 38.000,00 Euro pro Jahr

-Online-Banking-System mit elektronischer Schnittstelle

Je nach System und Leistungsumfang zwischen 35.000,00 bis 68.000,00 Euro.

Allgemeines zur Bank in Belize

Rechtsgrundlage zur Gründung einer Offshore-Bank in Belize ist der „International
Banking Act, Chapter 267 (Revised Edition 2003)“, wonach durch jedermann eine solche
Bank, die im Gesetz als „international bank“ bezeichnet wird, aufgrund entsprechender
Lizenzerteilung durch die Zentralbank von Belize gegründet werden kann. Seit wenigen
Jahren sind bereits einige Offshore-Banken in Belize tätig, die ihre Leistungen beliebigen
internationalen Interessenten aus dem englischsprachigen Ausland anbieten.
Die Bank-Gesetzgebung in Belize ist überaus modern, da auch in diesem Falle seitens der
belizischen Regierung die internationale Offshoregesetzgebung ausgewertet und hieraus
ein zeitgemäßes nationales Gesetz geschaffen wurde.

Auf der Grundlage des „International Banking Act“ können als Banken sogenannte Class
„A“-Banken und sogenannte Class „B“-Banken gegründet werden.

Eine Class „A“-Bank entspricht im Wesentlichen einer gewöhnlichen Bank, die
bankübliche Geschäfte auf internationaler Ebene tätigen kann.

Eine Class „B“-Bank ist nach belizischem Recht eine Bank, die zwar bankübliche
Geschäfte tätigen darf, allerdings keine Festgeldanlagen für die Allgemeinheit führen
sowie Bankschecks ausstellen oder einlösen darf. Ferner beschränkt sich das Tätigkeitfeld
der Class „B“-Bank ausschließlich auf mit ihr wirtschaftlich verbundener Unternehmen
und Personen !

Insoweit sieht der Gesetzgeber eine Tätigkeit einer Class „B“-Bank ausschließlich auf
internationaler Ebene vor. Im Übrigen kann das Tätigkeitsfeld einer Class „B“-Bank in der
Banklizenz durch die Zentralbank von Belize konkretisiert, aber auch limitiert werden.
Offshore-Banken zahlen in Belize keinerlei Steuern, weder auf Gewinne noch auf
Dividenden oder Umsätze. Offshore-Banken in Belize unterliegen keiner Kontrolle oder
Regulierungen im Hinblick auf Währungs- und Devisengeschäfte.

Eine zu erteilende Banklizenz ist unbefristet gültig und kann von der Zentralbank von
Belize nur mit der Begründung widerrufen werden, die Bank verstoße gegen die
jeweiligen Beschränkungen oder Auflagen in der erteilten Lizenz oder gegen das
Bankgesetz als solches.
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Die Bankgesellschaft muss in Belize ein funktionstüchtiges und funktionierendes Büro im
Sinne einer Betriebsstätte unterhalten und dort in Minimum von drei Personen als
Personal beschäftigen. Weitere Anforderungen an Geschäftsräume und Personal werden
insoweit nicht gestellt; hierdurch wird ein weiter Gestaltungsspielraum gewährleistet. Der
Ort der Geschäftsleitung kann an jedem anderen Ort außerhalb Belizes liegen.

Die Beantragung der Erteilung einer Banklizenz erfolgt bei der Zentralbank von Belize,
der im jeweiligen Einzelfall detaillierte Auskünfte über Art und Umfang der gewünschten
Banktätigkeit zu erteilen sind.

Antragsstellung:

Einem solchen Antrag sind u.a. beizufügen:

(1) Gesellschaftsvertrag der Bankgesellschaft in notariell beglaubigter Form,
(2) Einzahlungsbeleg für das Gründungs- (Haftungs-) kapital,
(3) Name und Anschrift der Gesellschafter und des Direktors, bei juristischen Personen
die Gesellschaftsstruktur und die dortigen Gesellschafter,
(4) Bonitätsnachweis der Bankgesellschaft,
(5) Detaillierter Geschäfts- und Finanzplan der Bankgesellschaft,
(6) Einzelheiten über etwaige Tochterunternehmen der Bankgesellschaft oder
Unternehmensbeteiligungen,
(7) Detaillierte Angaben über jegliche Überseebüros, die die Gesellschaft unterhält oder
zu öffnen beabsichtigt,
(8 ) Vorlage von Namen und Anschriften externer Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft
oder Drittgesellschaften, die derartige Tätigkeiten gegenüber der Gesellschaft ausüben,
(9) Vorlage von Referenzen oder Bürgschaftserklärungen anderer Unternehmen oder
Dritter

Ungeachtet der vorzulegenden Antragunterlagen bis hin zur Erteilung der Banklizenz
kann die Zentralbank von Belize jederzeit eine Untersuchung oder Überprüfung anstellen,
ob die gesetzlichen Kriterien zur Erteilung einer Banklizenz auch noch während des
laufenden Genehmigungsverfahrens und darüber hinaus erfüllt sind.

Der Ablauf der Entscheidung über den Antrag auf Erteilung einer Offshore-Banklizenz
erfolgt in fünf Schritten mit und durch die Zentralbank von Belize.

(1) Vorstellungsgespräch (introductory meeting):

Die Antragsteller oder deren Vertreter werden zum Vorstand der Zentralbank von Belize
geladen, um sich und ihr Vorhaben vorzustellen. Aushändigung der Antragsformulare
erfolgt durch die Zentralbank von Belize anlässlich dieses Vorstellungsgesprächs.

(2) Folgetreffen (pre-filing meeting):

Der Antragsteller oder dessen Vertreter sollte den Präsidenten der Zentralbank
kontaktieren, um ein Folgetreffen anzuberaumen. Hierbei werden offene Fragen oder
Unklarheiten hinsichtlich des Ablaufes des Lizenzierungsverfahrens so zu erörtern sein,
um etwaige Verfahrenshindernisse auszuräumen.
Bei diesem Folgetreffen wird auch verbindlich festgelegt, wer der Ansprechpartner
seitens der Zentralbank von Belize gegenüber dem Antragsteller sein ist.

(3) Förmliche Bewerbungsannahme und Bearbeitung (application acceptance
and processing):
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Sobald die vollständigen Bewerbungsunterlagen, die deren Inhalte oben aufgeführt
worden sind, vorgelegt wurden, wird der Antrag auf Erteilung einer Banklizenz
weiterbearbeitet.
Mit Einreichung der vollständigen Bewebungsunterlagen wird eine Bearbeitungsgebühr
fällig.

Sodann prüft die Zentralbank zuerst die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen und
fordert gegebenenfalls zur Nachbesserung derselben auf, da andernfalls eine inhaltliche
Bearbeitung noch nicht stattfindet. Hiernach folgt eine inhaltliche Prüfung der
Antragsunterlagen nach den vorstehenden Kriterien.

(4) Empfehlung und Entscheidung über den Antrag (recommendation and
decision to approve or not approve a licence):

Nach Prüfung der Antragunterlagen entscheidet die Zentralbank von Belize über die
Lizenzerteilung in Form eines Vorbescheides.

(5) Organisation der neuen Bank (organization of the new bank):

Soweit eine positive Antragsbescheidung seitens der Zentralbank von Belize in Form
eines Vorbescheids übermittelt wurde, ist die Bankgesellschaft verpflichtet, innerhalb
eines von der Zentralbank von Belize festgelegten Zeitraumes den organisatorischen
Rahmen der neuen Bank unter gleichzeitiger Einhaltung der einschlägigen Gesetze,
Verordnungen und sonstigen Bestimmungen als Anlage zu der zu erteilenden Erlaubnis
zu gewährleisten.
Sodann wird die Banklizenz erteilt werden können.

Das regelmäßige Gründungsverfahren kann nach sechs bis neun Monaten abgeschlossen
sein.

Zum operativen Geschäft benötigt eine solche Bank allerdings Korrespondenzbanken, das
heißt, gewöhnliche Banken, die allfällige Bankgeschäfte für die Allgemeinheit durchführen
und bei der die Offshore-Bank Konten führt. Diese Konten lauten immer auf die Offshore
Bank selbst. Auf diese Konten werden sodann die Gelder der Class „B“-Kunden
transferiert, ohne daß die Identität des Kunden für Außenstehende ermittelbar ist; der
Kunde bleibt völlig anonym und ist allenfalls seiner Class „B“-Bank namentlich bekannt.

2. Sinn und Zweck einer Class „B“-Bank

Nun, da eine Class „B“-Offshore-Bank keine Bankgeschäfte mit der Allgemeinheit tätigen
kann und darf, sondern nur mit den mit Ihr verbundenen Unternehmen und Personen,
wird eine außerordentliche Exklusivität hergestellt.

Weder Hinz und Kunz, noch Lieschen Müller wird gestattet, bei der Bank Konten zu
eröffnen. Lediglich der handverlesene Kreis von pfiffigen Unternehmern und privaten
Kapitalanlegern ist der Zugang zur Bank eröffnet.
Die Bankstrukturen sollten nämlich so gestaltet sein, daß der Kunde zugleich Teilhaber
der Bank sein (Aktionär) und dadurch die Geschicke der Bank kontrollieren kann.

Im Einzelnen:

1. Man kann die eigenen Bankinstrumente emittieren (z.B. Anleihen, Pfandbriefe usw.).
Diese Papiere können in vielfältiger Weise eingesetzt werden. Man kann sich jedenfalls
Letters of Credit (LoC) und Certificates of Deposit (CoD) ausstellen lassen, vorausgesetzt,
die Gelder sind tatsächlich eingestellt. Ebenso kann man Empfehlungsschreiben (bank
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Banklizenz St.Vincent

St. Vincent (engl. Saint Vincent) ist die Hauptinsel des karibischen Inselstaates St.
Vincent und die Grenadinen und gehört zu den Windward Islands, die Teil der Inseln über
dem Winde sind. Die Hauptstadt der Insel ist Kingstown.

Im Rahmen einer Bankgründung (Finanzdienstleistungsunternehmen) wird
zwischen Class 1-und 2-Lizenz unterschieden:

Class 1: Sharekapital 1.Mio USD (erforderliches Anfangskapital),Security Deposit ist
500.000 USD an die National Commercial Bank. Es ist ein qualifizierter Geschäftsbetrieb
auf St.Vincent notwendig, mindestens ein Direktor der Bank muss auf S. Vincent
ansässig sein im Sinne. GGF. besteht die Möglichkeit, einen "Bevollmächtigten im Sinne"
zwischenzuschalten (Anwaltskanzlei im Sitzstaat).
Beide Direktoren müssen über eine Bankausbildung verfügen. Die Gebühren für
Gesellschaftsgründung, staatliche Gebühren und Zulassungsgebühren
(Genehmigungsantrag) hängen von den Dienstleistungen ab und liegen zwischen 80.000-
150.000 Euro, also sehr günstig für eine Vollbank. Die Bank untersteht der staatlichen
Aufsicht, die Regelungen Basel II sind anzuwenden. Mithin ist die Bestellung eines
Wirtschaftsprüfers erforderlich, der aber nicht auf St.Vincent ansässig sein muss.

Auftritt der Bank in Deutschland (analoge Regelungen in den Staaten der EU,CH,
USA):

Lesen Sie dazu unsere Ausführungen auf unserer Webseite: "KWG-Recht: § 53a
(Repräsentanzen von Instituten mit Sitz im Ausland mit Verweise auf §53a); § 53b
(Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums)"

Class 2: Sharekapital 500.00 USD (erforderliches Anfangskapital),Security Deposit ist
100.000 USD an die National Commercial Bank. Es ist ein qualifizierter Geschäftsbetrieb
auf St.Vincent notwendig, mindestens ein Direktor des
Finanzdienstleistungsunternehmens muss auf S. Vincent ansässig sein im Sinne. Beide
Direktoren müssen über eine Bankausbildung verfügen. Die Gebühren für
Gesellschaftsgründung, staatliche Gebühren und Zulassungsgebühren
(Genehmigungsantrag) hängen von den Dienstleistungen ab und liegen minimal bei
50.000 Euro. Das FAD Class 2 darf Bankdienstleistungen nicht "an Dritte im Sinne"
anbieten, sondern nur innerhalb des geschlossenen Benutzerkreises.

Im Blickfeld: Zusätzliche Gebühren

I.d.R. ist es mit der "reinen Zulassung als Vollbank im Sinne" nicht getan. Es kommen
häufig nach Folgende Kostennoten hinzu:

-Büro im Sitzstaat (in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb)
-Online-Banking-System und elektronische Schnittstellen
-Homepage der Bank
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Auftritt einer "ausländischen
Finanzdienstleistungsgesellschaft/Bank" in Deutschland gemäß
KWG (Kreditwesengesetz)

Es ist zu unterscheiden:

-Institute im Drittland oder EWR
-Auftritt in Deutschland als Niederlassung oder Repräsentanz: Eine Repräsentanz betreibt
nur beratende Tätigkeiten und/oder Werbung und Marketing. Sie ist keine eigene
Rechtspersönlichkeit im Sinne und hat keine Geschäftsführungsbefugnisse.

Auszug:

§ 53
Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz im Ausland

(1) 1 Unterhält ein Unternehmen mit Sitz im Ausland eine Zweigstelle im Inland, die
Bankgeschäfte betreibt oder Finanzdienstleistungen erbringt, gilt die Zweigstelle als
Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut. 2 Unterhält das Unternehmen mehrere
Zweigstellen im Inland, gelten sie als ein Institut.

(2) Auf die in Absatz 1 bezeichneten Institute ist dieses Gesetz mit folgender Maßgabe
anzuwenden:

1. Das Unternehmen hat mindestens zwei natürliche Personen mit Wohnsitz im
Inland zu bestellen, die für den Geschäftsbereich des Instituts zur
Geschäftsführung und zur Vertretung des Unternehmens befugt sind, sofern das
Institut Bankgeschäfte betreibt oder Finanzdienstleistungen erbringt und befugt
ist, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an
Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Solche Personen gelten
als Geschäftsleiter. Sie sind zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

2. Das Institut ist verpflichtet, über die von ihm betriebenen Geschäfte und über das
seinem Geschäftsbetrieb dienende Vermögen des Unternehmens gesondert Buch
zu führen und gegenüber der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank
Rechnung zu legen. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über Handelsbücher
gelten insoweit entsprechend. Auf der Passivseite der jährlichen
Vermögensübersicht ist der Betrag des dem Institut von dem Unternehmen zur
Verfügung gestellten Betriebskapitals und der Betrag der dem Institut zur
Verstärkung der eigenen Mittel belassenen Betriebsüberschüsse gesondert
auszuweisen. Der Überschuß der Passivposten über die Aktivposten oder der
Überschuß der Aktivposten über die Passivposten ist am Schluß der
Vermögensübersicht ungeteilt und gesondert auszuweisen.

3. Die nach Nummer 2 für den Schluß eines jeden Geschäftsjahres aufzustellende
Vermögensübersicht mit einer Aufwands- und Ertragsrechnung und einem Anhang
gilt als Jahresabschluß (§ 26). Für die Prüfung des Jahresabschlusses gilt § 340k
des Handelsgesetzbuchs entsprechend mit der Maßgabe, daß der Prüfer von den
Geschäftsleitern gewählt und bestellt wird. Mit dem Jahresabschluß des Instituts
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ist der Jahresabschluß des Unternehmens für das gleiche Geschäftsjahr
einzureichen.

4. Als Eigenmittel des Instituts gilt die Summe der Beträge, die in dem
Monatsausweis nach § 25 als dem Institut von dem Unternehmen zur Verfügung
gestelltes Betriebskapital und ihm zur Verstärkung der eigenen Mittel belassene
Betriebsüberschüsse ausgewiesen wird, abzüglich des Betrags eines etwaigen
aktiven Verrechnungssaldos. Außerdem ist dem Institut Kapital, das gegen
Gewährung von Genußrechten oder auf Grund der Eingehung längerfristiger
nachrangiger Verbindlichkeiten oder kurzfristiger nachrangiger Verbindlichkeiten
eingezahlt ist, und Nettogewinne (§ 10 Abs. 2c Satz 1 Nr. 1) als haftendes
Eigenkapital oder Drittrangmittel zuzurechnen, wenn die gemäß § 10 Abs. 5, 5a
oder 7 geltenden Bedingungen sich jeweils auf das gesamte Unternehmen
beziehen; § 10 Abs. 1, 2b Satz 2 und 3, Abs. 2c Satz 2 bis 5, Abs. 3b, 6 und 9 gilt
entsprechend mit der Maßgabe, daß die Eigenmittel nach Satz 1 als Kernkapital
gelten. Maßgebend für die Bemessung der Eigenmittel ist der jeweils letzte
Monatsausweis.

5. Die Erlaubnis kann auch dann versagt werden, wenn die Gegenseitigkeit nicht auf
Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen gewährleistet ist. Die Erlaubnis ist zu
widerrufen, wenn und soweit dem Unternehmen die Erlaubnis zum Betreiben von
Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen von der für die
Aufsicht über das Unternehmen im Ausland zuständigen Stelle entzogen worden
ist.

6. Für die Anwendung des § 36 Abs. 1 gilt das Institut als juristische Person.

7. Die Eröffnung neuer Zweigstellen sowie die Schließung von Zweigstellen im Inland
hat das Institut der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank unverzüglich
anzuzeigen.

(2a) Für die Bestimmungen dieses Gesetzes, die daran anknüpfen, daß ein Institut das
Tochterunternehmen eines Unternehmens mit Sitz im Ausland ist, gilt die Zweigstelle als
hundertprozentiges Tochterunternehmen der Institutszentrale mit Sitz im Ausland.

(3) Für Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb einer Zweigstelle im Sinne des Absatzes 1
Bezug haben, darf der Gerichtsstand der Niederlassung nach § 21 der Zivilprozeßordnung
nicht durch Vertrag ausgeschlossen werden.

(4) Die Absätze 2 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit zwischenstaatliche
Vereinbarungen entgegenstehen, denen die gesetzgebenden Körperschaften in der Form
eines Bundesgesetzes zugestimmt haben.

(5) 1 Ist ein Beschluss über die Auflösung der Zweigstelle gefasst worden, so ist dieser
zur Eintragung in das Handelsregister des Gerichts der Zweigstelle anzumelden und der
Vermerk "in Abwicklung" im Rechtsverkehr zu führen. 2 Die erteilte Erlaubnis ist an die
Bundesanstalt zurückzugeben.

(6) 1 Die ebenfalls eintragungspflichtige Aufhebung der Zweigstelle darf nur mit
Zustimmung der Bundesanstalt erfolgen. 2 Die Zustimmung ist in der Regel zu
verweigern, wenn nicht nachgewiesen ist, dass sämtliche Geschäfte der Zweigstelle
abgewickelt worden sind.

§ 53a
Repräsentanzen von Instituten mit Sitz im Ausland

1 Ein Institut mit Sitz im Ausland darf eine Repräsentanz im Inland errichten oder
fortführen, wenn es befugt ist, in seinem Herkunftsstaat Bankgeschäfte zu betreiben oder



37

Finanzdienstleistungen zu erbringen und dort seine Hauptverwaltung hat. 2 Das Institut
hat die Absicht, eine Repräsentanz zu errichten, und den Vollzug einer solchen Absicht
der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank unverzüglich anzuzeigen. 3 Die
Bundesanstalt bestätigt dem Institut den Eingang der Anzeige. 4 Die Repräsentanz,
einschließlich ihrer Leiter, darf ihre Tätigkeit erst aufnehmen, wenn dem Institut die
Bestätigung der Bundesanstalt vorliegt. 5 Das Institut hat der Bundesanstalt und der
Deutschen Bundesbank die Verlegung oder Schließung der Repräsentanz unverzüglich
anzuzeigen.

§ 53b
Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen
Wirtschaftsraums

(1) 1 Ein Einlagenkreditinstitut oder ein Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in einem
anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums darf ohne Erlaubnis durch die
Bundesanstalt über eine Zweigniederlassung oder im Wege des grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehrs im Inland Bankgeschäfte mit Ausnahme des
Investmentgeschäftes betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen, wenn das
Unternehmen von den zuständigen Stellen des Herkunftsstaats zugelassen worden ist,
die Geschäfte durch die Zulassung abgedeckt sind und das Unternehmen von den
zuständigen Stellen nach den Vorgaben der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften
beaufsichtigt wird. 2 Satz 1 gilt entsprechend für E-Geld-Institute. 3 § 53 ist in diesem
Fall nicht anzuwenden. 4 § 14 der Gewerbeordnung bleibt unberührt.

(2) 1 Die Bundesanstalt hat ein Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2, das
beabsichtigt, eine Zweigniederlassung im Inland zu errichten, innerhalb von zwei
Monaten nach Eingang der von den zuständigen Stellen des Herkunftsstaats über die
beabsichtigte Errichtung der Zweigniederlassung übermittelten Unterlagen auf die für
seine Tätigkeit vorgeschriebenen Meldungen an die Bundesanstalt und die Deutsche
Bundesbank hinzuweisen und die Bedingungen anzugeben, die nach Absatz 3 Satz 1 für
die Ausübung der von der Zweigniederlassung geplanten Tätigkeiten aus Gründen des
Allgemeininteresses gelten. 2 Nach Eingang der Mitteilung der Bundesanstalt, spätestens
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist, kann die Zweigniederlassung errichtet werden
und ihre Tätigkeit aufnehmen.

(2a) Die Bundesanstalt hat einem Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2,
das beabsichtigt, im Inland im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs
tätig zu werden, innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der von den zuständigen
Stellen des Herkunftsstaats über die beabsichtigte Aufnahme des grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehrs übermittelten Unterlagen die Bedingungen anzugeben, die nach
Absatz 3 Satz 3 für die Ausübung der geplanten Tätigkeiten aus Gründen des
Allgemeininteresses gelten.

(3) 1 Auf Zweigniederlassungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2 sind die §§ 3 und
6 Abs. 2, der, sofern es sich um ein Einlagenkreditinstitut handelt, § 11, die §§ 14, 22
und 23, der, sofern es sich um ein Einlagenkreditinstitut oder
Finanzdienstleistungsinstitut handelt, § 23a, der § 24 Abs. 1 Nr. 6, 8 und 9, die §§ 24b,
24c, 25 und 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 und 6, die §§ 37, 39 bis 42 und 43 Abs. 2 und 3, §
44 Abs. 1 und 6, § 44a Abs. 1 und 2 sowie die §§ 44c, 46 bis 49 und § 17 des
Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass
eine oder mehrere Zweigniederlassungen desselben Unternehmens als ein Kreditinstitut,
E-Geld-Institut oder Finanzdienstleistungsinstitut gelten. 2 Änderungen des
Geschäftsplans, insbesondere der Art der geplanten Geschäfte und des organisatorischen
Aufbaus der Zweigniederlassung, der Anschrift und der Leiter sowie der
Sicherungseinrichtung im Herkunftsstaat, dem das Institut angehört, sind der
Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank mindestens einen Monat vor dem
Wirksamwerden der Änderungen schriftlich anzuzeigen. 3 Für die Tätigkeiten im Wege
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des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs nach Absatz 1 Satz 1 und 2 gelten
der § 3, der, sofern es sich um ein Einlagenkreditinstitut oder
Finanzdienstleistungsinstitut handelt, § 23a, die §§ 37, 44 Abs. 1 sowie die §§ 44c und
49 und der § 17 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes entsprechend.

(4) 1 Stellt die Bundesanstalt fest, dass ein Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
und 2 seinen Verpflichtungen nach Absatz 3 nicht nachkommt, insbesondere dass es eine
unzureichende Liquidität aufweist, fordert sie es auf, den Mangel innerhalb einer
bestimmten Frist zu beheben. 2 Kommt es der Aufforderung nicht nach, unterrichtet sie
die zuständigen Stellen des Herkunftsstaats. 3 Ergreift der Herkunftsstaat keine
Maßnahmen oder erweisen sich die Maßnahmen als unzureichend, kann sie nach
Unterrichtung der zuständigen Stellen des Herkunftsstaats die erforderlichen Maßnahmen
ergreifen; erforderlichenfalls kann sie die Durchführung neuer Geschäfte im Inland
untersagen.

(5) 1 In dringenden Fällen kann die Bundesanstalt vor Einleitung des in Absatz 4
vorgesehenen Verfahrens die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. 2 Sie hat die
Kommission der Europäischen Gemeinschaften und die zuständigen Stellen des
Herkunftsstaats hiervon unverzüglich zu unterrichten. 3 Die Bundesanstalt hat die
Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben, wenn die Kommission dies nach Anhörung der
zuständigen Stellen des Herkunftsstaats und der Bundesanstalt beschließt.

(6) Die zuständigen Stellen des Herkunftsstaats können nach vorheriger Unterrichtung
der Bundesanstalt selbst oder durch ihre Beauftragten die für die bankaufsichtliche
Überwachung der Zweigniederlassung erforderlichen Informationen bei der
Zweigniederlassung prüfen.

(7) 1 Ein Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen
Wirtschaftsraums, das Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3, 5, 7 bis
9 betreibt, Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 7 erbringt oder
sich als Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 betätigt, kann diese Tätigkeiten über
eine Zweigniederlassung oder im Wege des grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehrs im Inland abweichend von § 32 ohne Erlaubnis der
Bundesanstalt ausüben, wenn

1. das Unternehmen ein Tochterunternehmen eines Einlagenkreditinstituts oder ein
gemeinsames Tochterunternehmen mehrerer Einlagenkreditinstitute ist,

2. seine Satzung diese Tätigkeiten gestattet,

3. das oder die Mutterunternehmen in dem Staat, in dem das Unternehmen seinen
Sitz hat, als Einlagenkreditinstitut zugelassen sind,

4. die Tätigkeiten, die das Unternehmen ausübt, auch im Herkunftsstaat betrieben
werden,

5. das oder die Mutterunternehmen mindestens 90 vom Hundert der Stimmrechte
des Tochterunternehmens halten,

6. das oder die Mutterunternehmen gegenüber den zuständigen Stellen des
Herkunftsstaats des Unternehmens die umsichtige Geschäftsführung des
Unternehmens glaubhaft gemacht und sich mit Zustimmung dieser zuständigen
Stellen des Herkunftsstaats gegebenenfalls gesamtschuldnerisch für die vom
Tochterunternehmen eingegangenen Verpflichtungen verbürgt haben und

7. das Unternehmen in die Beaufsichtigung des Mutterunternehmens auf
konsolidierter Basis einbezogen ist.
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2 Satz 1 gilt entsprechend für Tochterunternehmen von in Satz 1 genannten Unternehmen, welche
die vorgenannten Bedingungen erfüllen. 3 Die Absätze 2 bis 6 gelten entsprechend.
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-den voraussichtlichen Zeitpunkt der Geschäftsaufnahme.

Dem Antrag sind außerdem folgende Angaben und Unterlagen beizufügen:

- Eine beglaubigte Ablichtung der Gründungsunterlagen (Gründungsprotokoll, ggf.
Gründungsbericht), der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrags und des erstmaligen
Beschlusses über die Bestellung der Geschäftsleiter sowie deren vorgesehene
Geschäftsordnung (§ 14 Abs. 2 Satz 2 AnzV).

- Einen geeigneten Nachweis der zum Geschäftsbetrieb erforderlichen Mittel (§ 32
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG i. V. m. § 14 Abs. 3 AnzV).

Als Nachweis bei Gründung eines Unternehmens ist eine Bestätigung eines
Einlagenkreditinstituts (§ 1 Abs. 3d Satz 1 KWG) mit Sitz in einem Staat des
Europäischen Wirtschaftsraums darüber vorzulegen, dass das Anfangskapital
eingezahlt sowie frei von Rechten Dritter ist und zur freien Verfügung der
Geschäftsleiter steht. Dem Anfangskapital dürfen keine Kredite, Pfandrechte oder
andere Einschränkungen des Instituts oder Dritter entgegenstehen (Grundsatz der
effektiven Kapitalaufbringung).

Bei bestehenden Unternehmen, die erlaubnispflichtige Geschäfte aufnehmen wollen,
ist stattdessen eine zeitnahe Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers über das
Vorhandensein des erforderlichen Anfangskapitals vorzulegen.

- Angaben, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit der Antragsteller und der
Geschäftsleiter erforderlich sind (vgl. § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KWG, § 14 Abs. 4 i. V.
m. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 AnzV).

Hierzu dient eine Erklärung jedes Antragstellers bzw. Geschäftsleiters, ob gegen ihn
ein Strafverfahren schwebt, ob ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder
Vergehens gegen ihn anhängig gewesen ist oder ob er oder ein von ihm geleitetes
Unternehmen als Schuldner in ein Insolvenzverfahren oder ein Verfahren zur Abgabe
einer eidesstattlichen Versicherung oder in vergleichbare Verfahren verwickelt war
oder ist („Straffreiheitserklärung“); diese Erklärung kann auf der Internet-Seite der
Bundesanstalt ( http://www.bafin.de ) abgerufen werden.

- Angaben, die für die Beurteilung der fachlichen Eignung der Inhaber und der
Geschäftsleiter erforderlich sind (vgl. § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG, § 14 Abs. 6 i. V.
m. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AnzV).

Jeder Inhaber bzw. Geschäftsleiter hat einen lückenlosen, unterzeichneten
Lebenslauf einzureichen, der sämtliche Vornamen, den Geburtsnamen, den
Geburtstag, den Geburtsort, die Geburtsnamen der Eltern, die Privatanschrift und die
Staatsangehörigkeit, eine eingehende Darlegung der fachlichen Vorbildung, die
Namen aller Unternehmen, für die er tätig gewesen ist, und Angaben zur Art der
jeweiligen Tätigkeit, einschließlich weiterer ausgeübter Nebentätigkeiten, mit
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Ausnahme ehrenamtlicher, enthalten muss. Bei der Art der jeweiligen Tätigkeit sind
insbesondere seine Vertretungsmacht, seine internen Entscheidungskompetenzen
und die ihm innerhalb des Unternehmens unterstellten Geschäftsbereiche
darzulegen.

- Einen tragfähigen Geschäftsplan (vgl. § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG, i. V. m. § 14
Abs. 7 AnzV), der folgende Angaben zu enthalten hat:

-die Art der geplanten Geschäfte unter begründeter Angabe ihrer künftigen
Entwicklung, hierzu sind Planbilanzen und Plangewinn- und – verlustrechnungen

(nach den Vorschriften der Verordnung über die Rechnungslegung der
Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute— Rech KredV) für die ersten drei
vollen Geschäftsjahre nach Aufnahme des Geschäftsbetriebes vorzulegen,

-die Darstellung des organisatorischen Aufbaus des Instituts unter Beifügung
eines Organigramms, das insbesondere die Zuständigkeiten der Geschäftsleiter

Sowie die jeweilige geplante Personalausstattung erkennen lässt; es ist
anzugeben, ob und wo Zweigstellen errichtet werden sollen und ob beabsichtigt

ist, im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs in einem
anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums Bankgeschäfte zu tätigen;
ferner sollte erklärt werden, ob beabsichtigt ist, Auslagerungen von Bereichen auf
ein anderes Unternehmen vorzunehmen (§ 25a Abs. 2 KWG),

-eine Darstellung der geplanten internen Kontrollverfahren.

-Angabe, ob das Institut Handelsbuch-oder Nichthandelsbuchinstitut sein wird (§ 2
Abs. 11 KWG),

-Sofern an dem Kreditinstitut bedeutende Beteiligungen gehalten werden (vgl.
§ 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 KWG) sind dem Erlaubnisantrag ferner hinzuzufügen:

-die Angabe der Inhaber bedeutender Beteiligungen,

-die Angabe der Höhe dieser Beteiligungen;

- Angaben, die für die Beurteilung der Zuverlässigkeit dieser Inhaber oder
gesetzlichen Vertreter oder persönlich haftenden Gesellschafter
erforderlich sind2,

-sofern diese Inhaber Jahresabschlüsse aufzustellen haben: die Jahresabschlüsse
der letzten drei Geschäftsjahre nebst Prüfungsberichten von unabhängigen
Abschlussprüfern, sofern solche zu erstellen sind.



43

- Sofern Antragsteller oder Inhaber bedeutender Beteiligungen an dem
Kreditinstitut Konzernen angehören, ist die Konzernstruktur unter Beifügung
eines Konzernspiegels darzustellen. Sofern solche Abschlüsse aufzustellen sind,

sind die konsolidierten Konzernabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre
einzureichen; entsprechendes gilt auch für Konzernprüfungsberichte von
unabhängigen Abschlussprüfern.

- In dem Erlaubnisantrag sind ferner Tatsachen anzugeben, die auf eine enge
Verbindung gem. § 1 Abs. 10 KWG zwischen dem Institut und anderen
natürlichen Personen oder anderen Unternehmen hinweisen (vgl. § 32 Abs. 1
Satz 2 Nr. 7 KWG).

Nach Maßgabe des § 14 AnzV kann die Bundesanstalt weitere Unterlagen und
Auskünfte verlangen. Oftmals werden insbesondere die folgenden Unterlagen
einzureichen sein:

- Regelmäßig ist die Einreichung von Planzahlen für die Einhaltung der Kennziffern
zum Grundsatz I und II (Grundsätze über die Eigenmittel bzw. die Liquidität der
Institute) erforderlich. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nach
der ständigen Verwaltungspraxis der Bundesanstalt die Gesamtkennziffer des
Grundsatzes I in den ersten drei Jahren nach Aufnahme des Geschäftsbetriebes 12
% nicht unterschreiten darf.

- Sofern Bereiche, die für die Durchführung der Bankgeschäfte wesentlich sind, auf
andere Unternehmen ausgelagert werden sollen, werden im Regelfall die Entwürfe
der vorgesehenen Auslagerungsverträge vorzulegen sein. In diesem
Zusammenhang sind die Anforderungen des § 25a Abs. 2 KWG und des
Rundschreibens 11/2001 der Bundesanstalt über die Auslagerung von Bereichen auf
ein anderes Unternehmen zu beachten.

Versagung der Erlaubnis nach §33 KWG

1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. die zum Geschäftsbetrieb erforderlichen Mittel, insbesondere ein ausreichendes
Anfangskapital im Sinne des § 10 Abs. 2a Satz 1 Nr. 1 bis 6 im Inland nicht zur
Verfügung stehen; als Anfangskapital muß zur Verfügung stehen

a) bei Anlageberatern, Anlagevermittlern, Abschlußvermittlern und
Finanzportfolioverwaltern, Betreibern multilateraler Handelssysteme oder Unternehmen,
die das Platzierungsgeschäft betreiben, die nicht befugt sind, sich bei der Erbringung von
Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden
zu verschaffen, und die nicht auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln, ein
Betrag im Gegenwert von mindestens 50.000 Euro,
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b) bei anderen Finanzdienstleistungsinstituten, die nicht auf eigene Rechnung mit
Finanzinstrumenten handeln, ein Betrag im Gegenwert von mindestens 125.000 Euro,

c) bei Finanzdienstleistungsinstituten, die auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten
handeln, sowie bei Wertpapierhandelsbanken ein Betrag im Gegenwert von mindestens
730.000 Euro,

d) bei Einlagenkreditinstituten und zentralen Kontrahenten im Sinne von § 1 Abs. 31 ein
Betrag im Gegenwert von mindestens fünf Millionen Euro,

e) bei Instituten, die nur das E-Geld-Geschäft betreiben, ein Betrag im Gegenwert von
mindestens 1 Million Euro und

f) bei Anlageberatern, Anlagevermittlern und Abschlussvermittlern, die nicht befugt sind,
sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, und nicht auf eigene Rechnung mit
Finanzinstrumenten handeln, ein Betrag von 25.000 Euro, wenn sie zusätzlich als
Versicherungsvermittler nach der Richtlinie 2002/92/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 9. Dezember 2002 über Versicherungsvermittler (ABl. EU Nr. L 9 S.
3) in ein Register eingetragen sind und die Anforderungen des Artikels 4 Abs. 3 der
Richtlinie 2002/92/EG erfüllen, und

g) bei Unternehmen, die Eigengeschäfte auch an ausländischen Derivatemärkten und an
Kassamärkten nur zur Absicherung dieser Positionen betreiben, das
Finanzkommissionsgeschäft oder die Anlagevermittlung nur für andere Mitglieder dieser
Märkte erbringen oder im Wege des Eigenhandels als Market Maker im Sinne des § 23
Abs. 4 des Wertpapierhandelsgesetzes Preise für andere Mitglieder dieser Märkte stellen,
ein Betrag von 25.000 Euro, sofern für die Erfüllung der Verträge, die diese Unternehmen
an diesen Märkten oder in diesen Handelssystemen schließen, Clearingmitglieder
derselben Märkte oder Handelssysteme haften;

2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß ein Antragsteller oder eine der in § 1
Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Personen nicht zuverlässig ist;

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Inhaber einer bedeutenden Beteiligung
oder, wenn er eine juristische Person ist, auch ein gesetzlicher oder satzungsmäßiger
Vertreter, oder, wenn er eine Personenhandelsgesellschaft ist, auch ein Gesellschafter,
nicht zuverlässig ist oder aus anderen Gründen nicht den im Interesse einer soliden und
umsichtigen Führung des Instituts zu stellenden Ansprüchen genügt; § 2c Abs. 1a Satz 1
Nr. 1 Teilsatz 2 gilt entsprechend;

4. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß der Inhaber oder eine der in § 1 Abs. 2
Satz 1 bezeichneten Personen nicht die zur Leitung des Instituts erforderliche fachliche
Eignung hat und auch nicht eine andere Person nach § 1 Abs. 2 Satz 2 oder 3 als
Geschäftsleiter bezeichnet wird;

4a. das Institut im Fall der Erteilung der Erlaubnis Tochterunternehmen einer
Finanzholding-Gesellschaft im Sinne des § 1 Abs. 3a Satz 1 oder einer gemischten
Finanzholding-Gesellschaft im Sinne des § 1 Abs. 3a Satz 2 wird und Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass eine Person im Sinne des § 2d nicht zuverlässig ist oder
nicht die zur Führung der Geschäfte der Finanzholding-Gesellschaft oder der gemischten
Finanzholding-Gesellschaft erforderliche fachliche Eignung hat;

5. ein Kreditinstitut oder ein Finanzdienstleistungsinstitut, das befugt ist, sich bei der
Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, oder das gemäß einer Bescheinigung der
Bundesanstalt nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Zertifizierung von
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Altersvorsorgeverträgen befugt ist, Altersvorsorgeverträge anzubieten, nicht mindestens
zwei Geschäftsleiter hat, die nicht nur ehrenamtlich für das Institut tätig sind;

6. das Institut seine Hauptverwaltung nicht im Inland hat;

7. das Institut nicht bereit oder in der Lage ist, die erforderlichen organisatorischen
Vorkehrungen zum ordnungsmäßigen Betreiben der Geschäfte, für die es die Erlaubnis
beantragt, zu schaffen;

8. der Antragsteller Tochterunternehmen eines ausländischen Kreditinstituts ist und die für
dieses Kreditinstitut zuständige ausländische Aufsichtsbehörde der Gründung des
Tochterunternehmens nicht zugestimmt hat.

Einem Anlageberater, Anlagevermittler oder Abschlußvermittler, der nicht befugt ist, sich
bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, und der nicht auf eigene Rechnung mit
Finanzinstrumenten handelt, ist die Erlaubnis nach Satz 1 Buchstabe a nicht zu versagen,
wenn er anstelle des Anfangskapitals den Abschluß einer geeigneten Versicherung zum
Schutz der Kunden die eine Versicherungssumme von mindestens 1.000.000 Euro für
jeden Versicherungsfall und eine Versicherungssumme von mindestens 1.500.000 Euro
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres vorsieht, nachweist. Satz 2 gilt für
Anlageberater und Anlagevermittler, die zusätzlich als Versicherungsvermittler nach der
Richtlinie 2002/92/EG in ein Register eingetragen sind und die Anforderungen des
Artikels 4 Abs. 3 der Richtlinie 2002/92/EG erfüllen, mit der Maßgabe entsprechend, dass
eine Versicherungssumme von mindestens 500.000 Euro für jeden Versicherungsfall und
eine Versicherungssumme von mindestens 750.000 Euro vorgesehen ist.

(2) Die fachliche Eignung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Personen für die
Leitung eines Instituts setzt voraus, daß sie in ausreichendem Maße theoretische und
praktische Kenntnisse in den betreffenden Geschäften sowie Leitungserfahrung haben.
Die fachliche Eignung für die Leitung eines Instituts ist regelmäßig anzunehmen, wenn
eine dreijährige leitende Tätigkeit bei einem Institut von vergleichbarer Größe und
Geschäftsart nachgewiesen wird.

(3) Die Bundesanstalt kann die Erlaubnis versagen, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass eine wirksame Aufsicht über das Institut beeinträchtigt wird. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn

1. das Institut mit anderen Personen oder Unternehmen in einen Unternehmensverbund
eingebunden ist oder in einer engen Verbindung zu einem solchen steht, der durch die
Struktur des Beteiligungsgeflechtes oder mangelhafte wirtschaftliche Transparenz eine
wirksame Aufsicht über das Institut beeinträchtigt;

2. eine wirksame Aufsicht über das Institut wegen der für solche Personen oder
Unternehmen geltenden Rechts- oder Verwaltungsvorschriften eines Drittstaates
beeinträchtigt wird;

3. das Institut Tochterunternehmen eines Instituts mit Sitz in einem Drittstaat ist, das im
Staat seines Sitzes oder seiner Hauptverwaltung nicht wirksam beaufsichtigt wird oder
dessen zuständige Aufsichtsstelle zu einer befriedigenden Zusammenarbeit mit der
Bundesanstalt nicht bereit ist.

Die Bundesanstalt kann die Erlaubnis auch versagen, wenn entgegen § 32 Abs. 1 Satz 2
der Antrag keine ausreichenden Angaben oder Unterlagen enthält.

(4) Aus anderen als den in den Absätzen 1 und 3 genannten Gründen darf die
Erlaubnis nicht versagt werden.
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(5) Die Bundesanstalt muss dem Antragsteller einer Erlaubnis binnen sechs Monaten
nach Einreichung der vollständigen Unterlagen für einen Erlaubnisantrag nach § 32 Abs.
1 Satz 2 mitteilen, ob eine Erlaubnis erteilt oder versagt wird.

Begriffsbestimmungen gemäß Deutschem KWG

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) 1Kreditinstitute sind Unternehmen, die Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem
Umfang betreiben, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb
erfordert. 2Bankgeschäfte sind
1.

die Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer
Gelder des Publikums, sofern der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder
Orderschuldverschreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen
vergütet werden (Einlagengeschäft),

1a.
die in § 1 Abs. 1 Satz 2 des Pfandbriefgesetzes bezeichneten Geschäfte
(Pfandbriefgeschäft),

2.
die Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft);

3.
der Ankauf von Wechseln und Schecks (Diskontgeschäft),

4.
die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft),

5.
die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren für andere
(Depotgeschäft),

6.
(weggefallen)

7.
die Eingehung der Verpflichtung, zuvor veräußerte Darlehensforderungen vor
Fälligkeit zurückzuerwerben,

8.
die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für
andere (Garantiegeschäft),

9.
die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des
Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft),

10.
die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Plazierung oder die
Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft),

11.
die Ausgabe und die Verwaltung von elektronischem Geld (E-Geld-Geschäft),

12.
die Tätigkeit als zentraler Kontrahent im Sinne von Absatz 31.


